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#ST# Beschluss der Bundesversammlung
über

Einführungskurse in das Verwaltungsreglement

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft,

gestützt auf Artikel 20bis und 123 der Militärorganisation vom 12. April
1907/22. Dezember 1938,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 2. August 1949,

beschliesst:

Art. l

Im Jahre 1949 finden Einführungskurse in das neue Verwaltungsreglement
in der Dauer von 2 Tagen statt, an denen die Kriegskommissäre, Kommissariats-
offiziere, Quartiermeister, Fouriere, Fouriergehilfen, HD-Reohnungsführer und
FHD-Rechnungsführerinnen teilzunehmen haben.

Die Kriegskommissäre, Kommissariatsoffiziere und Quartiermeister können
zu weiteren Einführungskursen als Kommandanten oder Klassenlehrer auf-
geboten werden.

Art. 2
Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft.
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